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Das staatsbürgerliche Wahlrecht ergibt sich aus Artikel 38 des Grund-
gesetzes. Deshalb muss dem Grundrechtsgehalt in der Debatte um die 
mögliche Änderung des bestehenden Wahlrechts und der Gewährung 
eines Wahlrechts von Geburt an unbedingt Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Die Menschenwürde beinhaltet auch das Recht, sich durch 
demokratische Teilhabe der Fremdbestimmung durch einen abstrakten 
Gesetzgeber zu entziehen. Das Wahlrecht als Folge der staatsbürger-
lichen Stellung steht also in engem Zusammenhang mit dem Grund-
recht auf freie Entfaltung gemäß Artikel 2 des Grundgesetzes. 

Weil Demokratie immer nur annähernd bestmöglichst verwirklicht ist, 
unterliegt die Ausgestaltung der Grundrechte auch einem Wandel und 
der Verpflichtung, ihren Gehalt unter veränderten Bedingungen neu und 
besser zu bestimmen. Zu diesen veränderten Bedingungen gehört zum 
Beispiel der heutige, veränderte Altersaufbau unserer Gesellschaft. 
Seit einigen Jahren gibt es beispielsweise mehr Rentner und Rentnerin-
nen als Kinder und Jugendliche. Mit dieser veränderten Gesellschafts-
struktur ist eine gesunkene Chance auf Interessenwahrnehmung 
der jungen Bevölkerung verbunden. 

Gleichzeitig sind die von globalen und gesellschaftlichen Veränderungen 
am ehesten betroffenen, nämlich die Kinder und Jugendlichen, von der 
Willensbildung durch Wahlen ausgeschlossen. Unsere Gesellschaft wird 
von Erwachseneninteressen beherrscht, Kinder und Jugendliche können 
nicht mittels Wahlen zur Lösung ihrer Probleme beitragen. Natürlich wird 
mit Recht darauf hingewiesen, dass ein Kind die Reife zum Überblicken 
und Begreifen der politischen Zusammenhänge, die für die Beteiligung 
an einer Parlamentswahl von Bedeutung sind, nicht von Geburt an be-
sitzt, sondern diese allmählich entwickelt. 

Der einzige gangbare Weg ist ein Wahlrecht für Kinder 
und Jugendliche von Geburt an.
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Dieses Positionspapier ist Teil der bundesweiten Kampagne
des Deutschen Kinderhilfswerkes zum Thema Chancengleichheit 
für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland.

Unbestritten bedarf es zur sinnvollen Ausübung des Wahlrechtes Einsicht 
und Reife, doch findet eine Prüfung diesbezüglich auch bei Erwachsenen 
nicht statt. Stattdessen wird das Wahlrecht uneingeschränkt gewährt und 
der Gesetzgeber wartet ab, ob der Wähler oder die Wählerin der Verant-
wortung zur politischen Mitgestaltung gerecht wird oder nicht. 
Deshalb kann Kindern und Jugendlichen dieses Recht nicht abge-
sprochen werden. Auch bei ihnen könnte abgewartet werden, bis aus 
eigenem Antrieb die Bereitschaft zur Mitverantwortung entsteht. 

Als Alternative zur Einführung eines höchstpersönlichen Wahlrechtes 
für Kinder von Geburt an wird die Absenkung des Wahlalters auf 12, 14 
oder 16 Jahre diskutiert. Schließlich gebe es auch andere gesetzliche 
Teilmündigkeiten mit Altersgrenzen vor dem 18. Lebensjahr. Und Ergeb-
nisse spezifischer, kognitiver Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche 
zwischen 12 und 14 Jahren einen „intellektuellen Entwicklungsschub“ 
durchmachen, so dass man durchaus erwarten kann, dass sie ab diesem 
Zeitpunkt Interesse am politischen Geschehen entwickeln und Verant-
wortung übernehmen wollen. Eine Absenkung des Wahlalters ist für das 
Deutsche Kinderhilfswerk ein Schritt in die richtige Richtung. Auf kom-
munaler Ebene ist das Wahlalter inzwischen in sechs Bundesländern auf 
16 Jahre gesenkt worden. Die dabei gemachten überwiegend positiven 
Erfahrungen müssen Vorbild für die übrigen Bundesländer sein, diesem 
Weg zu folgen.
 
Vorschläge wie das Familienwahlrecht, wonach Eltern gemäß der Anzahl 
ihrer Kinder unter 18 Jahren die entsprechende Anzahl von zusätzlichen 
Wahlstimmen zugewiesen werden soll oder das Stellvertreterwahlrecht, 
bei dem Eltern das Stimmrecht ihrer Kinder bis zum Erreichen der 
Wahlaltersgrenze treuhänderisch ausüben, sind abzulehnen. 
Diese Vorschläge gehen an der Forderung nach einer Einbeziehung von 
Kindern in das politische Geschehen gänzlich vorbei. Deshalb ist der 
einzige gangbare Weg ein Wahlrecht für Kinder und Jugendliche von 
Geburt an. Jugendstudien belegen schon länger, dass auch Minderjäh-
rige gesellschaftliche Prozesse aufmerksam verfolgen und sich gesell-
schaftlich engagieren. Viele fühlen sich jedoch nicht von den politischen 
Parteien vertreten. Kinder und Jugendliche wollen mitbestimmen, sind 
kompetent in eigener Sache und wollen zeigen, dass sie es auch können. 
Grundsätzlich begrüßt das Deutsche Kinderhilfswerk alle Formen der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. 
Diese Beteiligung darf aber nicht vor dem Wahlrecht Halt machen. 
Die Abschaffung des Wahlalters könnte dabei nicht nur in Deutschland, 
sondern auch außerhalb unseres Landes als wichtiges kinderpolitisches 
Signal verstanden werden.
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>> Spenden Sie!

Helfen Sie Kindern in Deutsch-
land, sich zu selbstbewussten, 
starken, gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu entwickeln. 
Verschaffen Sie Kindern einen 
gleichberechtigten Platz in 
unserer Gesellschaft!

Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
Kto.-Nr. 333 11 11
BLZ 100 205 00


